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Kat. Nr. 6211 - Temporäre Wohnsiedlung Flüchtlingsunterkünfte - Bewilligung 
gebunder Ausgaben 
 

1 Ausgangslage 

Die Lage im Asylbereich ist weiter angespannt. Zusätzlich zu den Personen, die die Ukraine im Zu-
sammenhang mit dem dortigen Krieg verlassen haben, erreichen weitere Migrantinnen und Mig-
ranten die Schweiz. Da die vom Bund betriebenen Unterkünfte nicht ausreichen, um alle Asylsu-
chenden aufzunehmen, hat der Bund seit Ende Oktober die Zuweisungen an die Kantone forciert. 
Das Asylwesen ist eine Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden, bei der jeder sei-
nen Anteil zu erbringen hat. Der Kanton schafft zusätzliche Kapazitäten, ist aber darauf angewie-
sen, dass die Gemeinden für die allfällige Aufnahme weiterer Personen gewappnet sind.  
 
Da die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich am 6. März 2023 mitgeteilt hat, dass per 1. Juni 
2023 das Aufnahmekontingent für Asylsuchende für die Gemeinden von 0,9 % auf 1,3 % nochmals 
erhöht wird, kann mit der Erstellung von zusätzlichen provisorischen Unterkünften nicht mehr zu-
gewartet werden.  
 
Für die Gemeinde Maur bedeutet dies eine Kapazitätserhöhung von rund 100 auf 140 unterzubrin-
gende Personen. Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss Nr. 77/2023 bereits am 18. April 2023 
weitere Ausgaben, um zusätzlichen Wohnraum anzumieten. Dank umsichtiger Planung können mit 
zusätzlich gemietetem Wohnraum per 1. Juni 2023 bereits einige Personen aufgenommen werden. 
Zunehmend stehen darüber hinaus auch Folgeplatzierungen aus privaten Unterkünften und befris-
teten Wohnverhältnissen an, für welche ebenfalls eine Lösung gefunden werden muss. 
 
Aufgrund dieser Vorgabe haben die Abteilungen Liegenschaften und Gesellschaft ein Ausbaupro-
jekt erarbeitet, das die Erstellung einer Anlage mit temporären Wohncontainern vorsieht. Erfolgen 
keine Einsprachen, so kann das geforderte Kontingent per 1. September 2023 vollumfänglich er-
füllt werden.  
 
Aktuell stehen der Abteilung Gesellschaft folgende Gebäude der Gemeinde Maur zur Verfügung: 
 
– Kirchweg 1, Maur (Kapazität für 8 Personen) 
– Zürichstrasse 216 + 218, Binz (Kapazität für 16 Personen; Umbau in Planung) 
– Tobelstrasse 20 + 22, Forch (Kapazität für 32 Personen; 8 Wohnungen à 4 Plätzen) 
 
Zudem sind an verschiedenen Adressen Wohnungen angemietet. 
 
Mit diesen bestehenden sowie per 1. Juni zugemieteten Wohnmöglichkeiten können rund 100 bis 
110 Personen, je nach Familienkonstellationen, untergebracht werden. Mit dem vorliegenden An-
trag soll die erforderliche Kapazität für die Aufnahme von weiteren 20 bis 30 Asylsuchenden ge-
schaffen werden. 
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Für die kalkulatorische Verzinsung auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten 

Zinsaufwand  710’000 1,0 7’100 

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)    184'600 

 
Der voraussichtliche Nutzungsbeginn der Investition fällt auf das Jahr 2023. 
 
Zur Ermittlung der Folgekosten werden die Ver- und Entsorgungskosten detailliert aufgeführt. Die 
Reinigung erfolgt über einen Auftrag an Dritte.  
 

Art der Folgekosten Betrag 

0290.3151.00/10 Unterhaltsaufwand Serviceverträge Dach- und Heizung 1’000 

0290.3134.03/10 Unterhaltsaufwand Versicherungen 150 

0290.3120.01/10 Unterhaltsaufwand Strom 4’000 

0290.3120.02/10 Unterhaltsaufwand Heizung 5’000 

0290.3120.03/10 Unterhaltsaufwand Wasser 2’000 

0290.3120.04/10 Unterhaltsaufwand Abwasser 2’000 

0290.3120.05/10 Unterhaltsaufwand Kehricht/Abraum 500 

0290.3130.01/10 Unterhaltsaufwand Dienstleistungen Dritter 9’000 

0290.3130.04/10 Unterhaltsaufwand Telefon, Internet, Kommunikation 1’500 

0290.3144.00/10 Unterhaltsaufwand Kleinunterhalt 4’000 

0290.3101.09/10 Betrieblicher Aufwand Verbrauchsmaterial 850 

  

Betriebliche Folgekosten (pro Betriebsjahr) 30’000 

 
Die Kosten für den Rückbau wurden nicht berechnet. 

5 Bewilligung der Ausgaben 

5.1 Budget 

Die ermittelten Ausgaben sind weder in der Investitionsrechnung noch in der Erfolgsrechnung des 
laufenden Budgets 2023 enthalten. Allfällig erforderliche weitere Tranchen sind in die nächsten 
Budgets aufzunehmen. 

5.2 Zuständigkeit 

Bei der geplanten Ausgabe handelt es sich um eine gebundene Ausgabe gemäss § 103 Abs. 1 
GG, die nicht budgetiert ist. Dem Gemeinderat stehen gemäss Art. 27 Abs. 2 Ziff. 2 der Gemeinde-
ordnung die Bewilligung von gebundenen Ausgaben zu.  
 
Nach einem Entscheid des Bezirksrats Affoltern entstand eine Diskussion um die Gebundenheit 
von Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung von Unterbringungsstrukturen im Asylbereich. 
Die Gebundenheit ist klar definiert. Gebundenheit besteht, wenn es sich um eine gesetzlich vorge-
schriebene Aufgabenerfüllung handelt und bei der Umsetzung sachlich, zeitlich und örtlich kein er-
heblicher Entscheidungsspielraum bleibt (vgl. § 103 GG). Dies gilt im Grundsatz auch für die Erfül-
lung von Asylaufgaben. Im Fokus der Ausführungen der Sicherheitsdirektion vom 3. April 2023 ste-
hen vorübergehende Unterbringungsmöglichkeiten. Gemäss Ausführungen der Sicherheitsdirek-
tion können insbesondere die Ausgaben für folgende Vorkehren als gebunden betrachtet werden: 
Mietgeschäfte, Aufstellen von Behelfscontainern, notwendige Umbauarbeiten, betriebliche und per-
sonelle Aufwendungen. 
 







 

9/9 

6. Mitteilung an 
 Ressortvorsteher Gesellschaft 
 Ressortvorsteherin Liegenschaften 
 Leiter Finanzen 
 Leiter Gesellschaft 
 Leiter Liegenschaften 
 Leiter Hochbau und Planung 
 Projektleiter Liegenschaften 
 Abteilung Liegenschaften (Akten) 
 Abteilung Gesellschaft (Akten) 

 
Gemeinderat Maur  

 

 

Yves Keller Anette Fahrni 
Gemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiber/Leiterin Präsidiales 
 
 
Versand 9. Mai 2023 
 
 


